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Paragraf 10
Struktur; Laufbahnordnung; Dienstränge
(1) Jede Feuerwehr hat zumindest einen Kommandanten und einen Kommandantenstellvertreter.
(2) Struktur, Laufbahnordnung und Dienstränge aller Feuerwehren bestimmt der Landesrat.
(3) Struktur, Laufbahnordnung und Dienstränge der Landesfeuerwehrreserve bestimmt der Landesrat.

Paragraf 10 beschreibt die Laufbahnordnung und Dienstränge.

Absatz 1 legt fest, dass jede Feuerwehr mindestens einen Kommandanten und einen Kommandantstellvertreter hat. In
der Praxis trifft das auch überall zu, jedoch gibt es bei den Städtischen Berufsfeuerwehren mehrere Kommandanten
und Stellvertreter, da die dortigen Wehren meist mehrere Wachen im Stadtgebiet unterhalten.

Absatz 2 legt fest, dass die Dienstränge vom Landesrat bestimmt werden. DIes geschieht unter Beratung mit dem
Landesfeuerwehrkommandanten. Ergebniss dieses Absatzes ist die aktuelle Dienstgradstruktur des Ascaarunschen
Feuerwehrwesens.

Absatz 3 ist analog zu Absatz 2 und gilt für die Landesfeuerwehrreserve.
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